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1 Leitbild Schulung 

Markt- und kundenorientiert 

Unser Angebot ist branchenorientiert und berücksichtigt die Anforderungen unserer Kunden. 
Wir sind der kompetente Partner für die Durchführung von Arbeitssicherheitskursen. Unsere 
Kunden sind in erster Linie Mitarbeiter von KMU in der deutschsprachigen Schweiz. 

Leistungsorientiert 

Wir setzen Ziele für den Unterricht, arbeiten darauf hin und überprüfen die Lernerfolge. 
Mit unseren Kursen leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Arbeitssicherheit. Wir erstellen 
die Kursunterlagen selbst und schaffen einen hohen Praxisbezug. Wir verbessern unsere 
Kurse und die Kursunterlagen laufend. 

Praxisbezogen 

Wir ergänzen die theoretischen Kenntnisse durch praktische Übungen. 
Wir entwickeln praxisorientierte Kurse:  
- die auf den Bereich Bau und Industrie ausgerichtet sind 
- gemäss Kranverordnung notwendig sind 
- von Verbänden und Organisation gefordert werden. 

Teilnehmerorientiert 

Wir fordern und fördern die Kursteilnehmer individuell und binden ihre Erfahrung in den 
Unterricht ein. 

Persönlichkeit 

Unsere Kursleiter sind fachlich und menschlich Vorbild. 

Fairness 

Unsere Kursleiter verhalten sich jederzeit korrekt und ehrlich. 

Weiterbildung 

Wir bilden uns regelmässig fachlich und didaktisch weiter. 

Qualität 

Unsere Kurse sind alle                             zertifiziert.  
Wir wollen möglichst effizient und fehlerfrei arbeiten. Wir tragen Verantwortung für die 
Qualität unserer Arbeiten. Wir verbessern unsere Prozesse, Dienstleistungen und Produkte 
kontinuierlich. 

 

 

Andreas Anderegg 
Schulleiter 
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2. Allgemeine Bestimmungen 

2.1. Kurstermine und Anmeldung 

Alle Kurstermine werden in gegenseitiger Absprache festgelegt. Die Anmeldung zu den 
Kursen erfolgt mittels Anmeldeformular per Fax, E-Mail oder Post. 

2.2. Einladung 

Der Eingang der Anmeldung wird bestätigt. Vor Kursbeginn erhalten Sie das Aufgebot für 
den Teilnehmer und die Rechnung.  

2.3. Eintrittstest 

(nur bei 2-Tageskursen für Staplerfahrer)  

Bei Beginn der 2-Tageskurse wird ein theoretischer und praktischer Eintrittstest 
durchgeführt. Sind die theoretischen und praktischen Kenntnisse ungenügend, so wird der 
Teilnehmer vom 2-Tageskurs zurückgewiesen und ein Termin in einem Grundkurs 
festgelegt. 
Teilnehmer ohne Schutzschuhe und Schutzkleidung werden zurückgewiesen. 

2.4. Sprache 

Die Kurse werden in Deutscher Sprache durchgeführt. Die Teilnehmer müssen über gute 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen. 

2.5. Preis 

In den Kurskosten sind Lehrmittel, Versandkosten und Ausweis für den jeweiligen Kurs 
enthalten. Die Kurspreise verstehen sich Inkl. Spesen Kursleitung. Ohne Mehrwertsteuer.  

2.6. Zahlungsmodalitäten 

Das Kursgeld ist mit der Anmeldung geschuldet. Die Rechnung wird mit den Kursunterlagen 
versandt. 
Sonderregelungen nur nach Absprache mit der Schulleitung. 

2.7. Abmeldung / Nichterscheinen 

Bei Kursabsagen 2 Wochen vor Kursbeginn werden 50 % der Kurskosten berechnet. Erfolgt 
die Absage später oder erscheinen nicht alle angemeldeten Teilnehmer zum Kursbeginn, 
werden die vollen Kurskosten berechnet, sofern nicht ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. 
Besteht ein Teilnehmer den Eintrittstest nicht und muss zurückgewiesen werden, wird 
trotzdem das volle Kursgeld berechnet. 

2.8. Nachprüfungen (nur bei Staplerfahrerkursen) 

Besteht ein Teilnehmer die Prüfung nicht, wird ein Termin für eine Nachprüfung vereinbart. 
Kosten: Theorieprüfung CHF.120.--, praktische Prüfung CHF. 250.-- 
Nachprüfungsort ist in jedem Fall Thun. 

2.9. Versicherung 

Für die von Fahrschülern im eigenen Betrieb verursachten Schäden jeglicher Art, lehnt die 
Staplerfahrschule jegliche Haftung ab, auch wenn es sich um Fahrschüler einer Drittfirma 
handelt. Jeder Teilnehmer muss sich gegen Unfall und Krankheit selber versichern. 
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3. Kranbedienung und Anschlagen von Lasten 

3.1 Anschlagen von Lasten (Kursdauer 1/2 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

a. VUV Art. 6, Instruktion und Anleitung: Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen 

zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden! 

b. Kranverordnung: Artikel 6, Abs. 3. 
Personen, die Lasten anschlagen, müssen für diese Arbeit angeleitet werden. 

Zielgruppe 

Personen, die Lasten anschlagen oder die Verantwortung für das richtige Anschlagen von 
Lasten und die korrekte Auswahl der Anschlagmittel übernehmen müssen. 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Mindestalter 16 Jahre. 

Kursinhalt 

Die Kursteilnehmer lernen alle im Baugewerbe verwendeten Anschlagmittel wie Ketten, 
Drahtseile, Gurten etc. kennen. Vermittelt werden die Hersteller und Einsatzvorschriften. Die 
Kursteilnehmer sind in der Lage das optimale Anschlagmittel auszuwählen und dieses 
korrekt anzuwenden. Zudem wird auf die verschiedenen Lastaufnahmemittel wie Tragjoche, 
Barellen, Gabeln etc. und deren Abwendungs-Vorschriften eingegangen.  Weiter kann der 
Kursteilnehmer beurteilen, wann die Ablegereife der verwendeten Anschlagmittel erreicht ist. 
Eine Instruktion der wichtigsten Handzeichen für den Kranführer rundet diesen Kurs ab. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1/2 Tag 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb (mind. 6 Teilnehmer). Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wir mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Kursbestätigung in Form eines Ausweises. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

1 Tageskurs  CHF. 180.- pro Teilnehmer 
Der  Preis gilt bei mind. 6 Teilnehmern. Kleinere Gruppen auf Anfrage 
Excl. MWST 
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3. Kranbedienung und Anschlagen von Lasten 

3.2 Krane Kat. C Brückenkrane, Hallenkrane, Portalkrane (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

a. VUV Art 6 Instruktion und Anleitung: Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen 

zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden! 

b. Kranverordnung: Artikel 6, Abs. 3. 
Personen, die Lasten anschlagen, müssen für diese Arbeit angeleitet werden. 

Zielgruppe 

Bediener von Brücken-, Portal- und Drehkranen. Bediener von temporär aufgestelltem 
Portalkran auf Baustellen. Personen, die Lasten anschlagen oder die Verantwortung für das 
richtige Anschlagen von Lasten und die richtige Auswahl der Anschlagmittel übernehmen 
müssen. 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 

Sicheres Bedienen von Brücken-, Portal- und Drehkranen. Kenntnisse der Krantechnik, der 
Hersteller und Sicherheitsvorschriften und der täglichen Kontrollen der Betriebstauglichkeit. 
Weiter erwerben die Teilnehmer auch die Berechtigung zum Anschlagen von Lasten gemäß 
Kurs 3.1. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1 Tag inkl. Prüfung 
Mit diesem Kurs ist die Mindestanforderung gemäss VUV erfüllt. 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb (mind. 6 Teilnehmer). Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wir mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen 
Jeder Teilnehmer erhält eine Kursbestätigung in Form eines Ausweises 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

1 Tageskurs    CHF. 260.- pro Teilnehmer 
Der  Preis gilt bei mind. 6 Teilnehmern. Kleinere Gruppen auf Anfrage 
Excl. MWST 
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3. Kranbedienung und Anschlagen von Lasten 

3.3 Krane Kat. C Brückenkrane, Hallenkrane, Portalkrane (Kursdauer 2 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 

a. VUV Art 6 Instruktion und Anleitung: Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen 

zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden! 

b. Kranverordnung: Artikel 6, Abs. 3. 
Personen, die Lasten anschlagen, müssen für diese Arbeit angeleitet werden. 

Zielgruppe 

Personen die über keine Kenntnisse in der Anwendung von Brücken-, Portal- und 
Drehkranen verfügen. Personen die nach dem Kurs die Verantwortung für die richtige 
Auswahl der Anschlagmittel, das Anschlagen von Lasten und den sicheren Lastentransport 
übernehmen müssen. 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 

Sicheres Bedienen von Brücken-, Portal- und Drehkranen. Kenntnisse der Krantechnik, der 
Hersteller und Sicherheitsvorschriften und der täglichen Kontrollen der Betriebstauglichkeit. 
Weiter erwerben die Teilnehmer auch die Berechtigung zum Anschlagen von Lasten gemäß 
Kurs 3.1. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

2 Tage inkl. Prüfung 
Dieser Kurs geht über die Gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus. 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb (mind. 6 Teilnehmer). Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wir mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen 
Jeder Teilnehmer erhält eine Kursbestätigung in Form eines Ausweises 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

2 Tageskurs    CHF. 650.- pro Teilnehmer 
Der  Preis gilt bei mind. 6 Teilnehmern. Kleinere Gruppen auf Anfrage 
Excl. MWST 



 

8          BOSS Holzbau – Schulungen                        Tel  079 377 52 03              schulungen@bossholzbau.ch 

            Allmendstrasse 46, 3600 Thun                Fax 033 225 04 45               www.bossholzbau.ch/schulungen 
   

 

 

In Zusammenarbeit mit dem Kantonalbernischen Baumeisterverband Kbb 

3. Kranbedienung und Anschlagen von Lasten 

3.4 Krane Kat. C Lastwagenkrane + Anschlagen von Lasten (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

a. VUV Art 6 Instruktion und Anleitung: Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen 

zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden!  

b. Kranverordnung: Artikel 6, Abs. 3. 
Personen, die Lasten anschlagen, müssen für diese Arbeit angeleitet werden. 

Zielgruppe 

Bediener von LKW- Ladekranen für die keine Ausweispflicht gemäss Kranverordnung 
besteht. z.B. Holzladekrane, oder Krane deren Auslegerlänge weniger als 22 Meter misst 
oder das Lastmoment unter 40 mt. liegt. 
Der Kurs gilt als Weiterbildung LKW Fahrer gemäß CZV 1 Tag 

Voraussetzungen 

Kenntnis der Deutschen Sprache in Wort und Schrift. Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 

Sicheres Bedienen von LKW- Kranen. Kenntnisse der Krantechnik, der Hersteller und 
Sicherheitsvorschriften und täglichen Kontrollen der Betriebstauglichkeit. Weiter erwerben 
die Teilnehmer auch die Berechtigung zum Anschlagen von Lasten gemäß Kurs 3.1. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1 Tage inkl. Prüfung  
Mit diesem Kurs ist die Mindestanforderung gemäss VUV erfüllt. 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb (mind. 6 Teilnehmer). Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wir mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Jeder Teilnehmer erhält eine 
Kursbestätigung in Form eines Ausweises. 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten 

1 Tageskurs:  CHF. 320.- pro Teilnehmer.  
Der  Preis gilt bei mind. 6 Teilnehmern. Kleinere Gruppen auf Anfrage 
Excl. MWST 
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In Zusammenarbeit mit dem Kantonalbernischen Baumeisterverband Kbb 

3. Kranbedienung und Anschlagen von Lasten 

3.5 Krane Kat. A Grundkurs LKW Ladekrane Kat A  (Kursdauer 2 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 

Kranverordnung: Art. 2, Abs. 1. Ausweis Kategorie A Grundkurs Lastwagenladekrane       

(2 Tage exklusive Prüfung) 
WICHTIG: Gemäß revidierter Kranverordnung besteht Ausweispflicht ab 01.01. 2010, für 

Fahrzeugkrane wie Autokrane, Mobilkrane, Raupenkrane, Anhängerkrane mit Seilwinden 

ausgerüstete Schienenkrane und Teleskopstapler sowie Lastwagenladekrane mit einem 

Lastmoment von mehr als 400000 Nm. oder einer Auslegerlänge von mehr als 22 m. 

Zielgruppe 

Kranführeranwärter von Lastwagenladekranen  mit oder ohne Fahrpraxis.  
Der Kurs gilt als Weiterbildung LKW Fahrer gemäß CZV 2 Tage 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 

Sicheres Bedienen von LKW Kranen.  Kenntnisse der Krantechnik, der Hersteller und 
Sicherheitsvorschriften und täglichen Kontrollen der Betriebstauglichkeit. Weiter erwerben 
die Teilnehmer auch die Berechtigung zum Anschlagen von Lasten gemäß Kurs 3.1. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

2 Tage (exklusive Prüfung) 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb (mind. 6 Teilnehmer). Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Nach bestandener Prüfung erhält der 
Teilnehmer  von der SUVA den Lernfahrausweis Krane Kategorie A. (10 Monate gültig). 
Anschliessend muss eine Theoretische und Praktische Prüfung abgelegt werden. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

2 Tageskurs       CHF. 620.- pro Teilnehmer    
Excl. MWST 
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In Zusammenarbeit mit dem Kantonalbernischen Baumeisterverband Kbb 

3. Kranbedienung und Anschlagen von Lasten 

3.6 Krane Kat. A Grundkurs Mobilkrane Kat A  (Kursdauer 3 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 

Kranverordnung: Art. 2, Abs. 1. Ausweis Kategorie A  Grundkurs Lastwagenladekrane      

(2 Tage exklusive Prüfung) 
WICHTIG: Gemäß revidierter Kranverordnung besteht Ausweispflicht ab 01.01. 2010, für 

Fahrzeugkrane wie Autokrane, Mobilkrane, Raupenkrane, Anhängerkrane mit Seilwinden 

ausgerüstete Schienenkrane und Teleskopstapler sowie Lastwagenladekrane mit einem 

Lastmoment von mehr als 400000 Nm. oder einer Auslegerlänge von mehr als 22 m. 

Zielgruppe 

Kranführeranwärter von Mobilkranen ohne Fahrpraxis.  

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 

Sicheres Bedienen von Mobilkranen. Kenntnisse der Krantechnik, der Hersteller- und 
Sicherheitsvorschriften und täglichen Kontrollen der Betriebstauglichkeit. Weiter erwerben 
die Teilnehmer auch die Berechtigung zum Anschlagen von Lasten gemäß Kurs 1.1. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

3 Tage (exklusive Prüfung) 

Kursort 

Thun 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Nach bestandener Prüfung erhält der 
Teilnehmer  von der SUVA den Lernfahrausweis Krane Kategorie A. (10 Monate gültig). 
Anschliessend muss eine Theoretische und Praktische Prüfung abgelegt werden. 
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

3 Tageskurs    CHF. 750.-  pro Teilnehmer 
Excl. MWST 
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In Zusammenarbeit mit dem Kantonalbernischen Baumeisterverband Kbb 

3. Kranbedienung und Anschlagen von Lasten 

3.7 Krane Kat. A Grundkurs Mobilkrane Kat A  (Kursdauer 3 Tage) 

Nachschulung Teleskopstapler und Grundkurs Krane Kategorie A 

(Teleskopstapler mit Seilwinde) (Kursdauer 3 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 
Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 8.  
und EKAS Richtlinie 6508  und Kranverordnung: Art. 2, Abs. 1.   
Das Führen eines Hubstaplers gilt als  Arbeit mit besonderen Gefahren und darf nur durch 
Personen ausgeführt werden, die dafür entsprechend ausgebildet sind. 

Gemäß revidierter Kranverordnung besteht ab 01.01. 2010 Ausweispflicht, für 
Fahrzeugkrane wie Autokrane, Mobilkrane, Raupenkrane, Anhängerkrane mit Seilwinden 
ausgerüstete Schienenkrane und Teleskopstapler.  

Zielgruppe 
Personen, die den Ausweis Teleskopstapler erwerben wollen und zugleich den Grundkurs 
Krane Kat. A (Teleskopstapler mit Seilwinde) absolvieren möchten. 

Voraussetzungen 
Der Kursteilnehmer ist bereits im Besitz eines SUVA anerkannten Staplerfahrerausweises. 
Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe.  
Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 
Technik und Sicherheitseinrichtungen am Teleskopstapler. Bedien- und Einsatzvorschriften 
gemäss Herstellerangaben. Unfallverhütungsvorschriften im Umgang mit Fahrzeugkranen. 
Lastentransport mit Fahrzeugkranen. Anschlagen von Lasten. 
Vorbereitung auf die Prüfung Krane Kat. A (Teleskopstapler mit Seilwinde) 

Teilnehmerzahl 
Maximal 8 Teilnehmer 

Kursdauer 
3 Tageskurse inkl. Prüfung Teleskopstapler. Excl. Prüfung Krane Kat. A. 

Hinweis:  
Für Teilnehmer ohne Staplerfahrerausweis beträgt die Kursdauer 4 Tage. Preis auf Anfrage. 

Kursort 
In Ihrem Betrieb oder nach Absprache 

Ausbildungsnachweis 
Der Kurs Teleskopstapler wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung 
abgeschlossen. Jeder Teilnehmer erhält den SUVA anerkannten Ausweis Teleskopstapler. 
Kursteilnehmer,  die den Grundkurs Kran Kat. A erfüllen, können den Lernfahrausweis Krane 
Kat. A beantragen. 
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 
Auf Anfrage 

Kurskosten 3 Tageskurs  
CHF 1000.- pro Teilnehmer.  Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST. Excl. Prüfungsgebühr Krane Kat. A 
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4. Staplerfahrerkurse 

4.1  Gegengewicht- und Schubmaststapler   (Kursdauer 4 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Art. 8 
und EKAS Richtlinie 6508 

Danach gilt das Führen eines Hubstaplers als Arbeit mit besonderen Gefahren und darf nur 

durch Personen ausgeführt werden, die dafür entsprechend ausgebildet sind. 

Zielgruppe 

Personen die keine oder wenig praktische und theoretische Kenntnisse im Bereich 
Gabelstapler verfügen 

Voraussetzungen 

Kenntnis der Deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe.  Mindestalter 
18 Jahre.  

Kursinhalt 

Technische Kenntnisse Gegengewichts und Schubmaststapler, Hersteller und 
Unfallverhütungsvorschriften. Intensive Fahrschulung mit Front- und Schubmaststapler. 
Beladen von Fahrzeugen mit verschiedenen Lasten. Weitere Kursthemen sind die 
Vorschriften betreffend Lagerregalen, Fahrwegen und die Strassen-Verkehrsvorschriften 
betreffend dem Fahren mit Hubstaplern im Straßenverkehr. 
Zusätzlich wird der Teilnehmer betreffend dem Einsatz der Deichselstapler instruiert. 

Kursdauer 

4 Tageskurse inkl. Prüfung 

Kursort 

Allmendstrasse 46 3600 Thun  

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen. 

Jeder Teilnehmer erhält den SUVA anerkannten Ausweis.  

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten: 

CHF. 1400.- pro Teilnehmer inkl. Schulungsunterlagen  
Excl. MWST 
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4. Staplerfahrerkurse 

4.2  Gegengewicht- und Schubmaststapler  (Kursdauer 2 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Art. 8  

und EKAS Richtlinie 6508 

Danach gilt das Führen eines Hubstaplers als Arbeit mit besonderen Gefahren und darf nur 

durch Personen ausgeführt werden, die dafür entsprechend ausgebildet sind. 

Zielgruppe 

Traktorfahrer Baumaschinenführer LKW Fahrer (Der Teilnehmer ist bereits in der Lage einen 
Gabelstapler zu fahren und zu bedienen) 

Voraussetzungen 

Der Kursteilnehmer bringt bereits Fahrpraxis mit und besteht den Eintrittstest. Kenntnis der 
Deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe.  Mindestalter 18 Jahre.  

Kursinhalt 

Technische Kenntnisse Gegengewicht und Schubmaststapler, Hersteller und 
Unfallverhütungsvorschriften. Weitere Kursthemen sind die Vorschriften betreffend 
Lagerregalen, Fahrwege und die Strassen Verkehrsvorschriften betreffend dem Fahren mit 
Hubstaplern im Straßenverkehr. Zusätzlich wird der Teilnehmer betreffend dem Einsatz der 
Deichselstapler instruiert. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 4 Personen 

Kursdauer 

2 Tagesintensivkurse inkl. Prüfung 

Bedingung: Bestehen des Eintrittstest zu Beginn des Kurses (Theorie / Praxis). Bei nicht -
Bestehen wird der Kandidat in einen 4 Tageskurs zugeteilt. 

Kursort 

Allmendstrasse 46 
3600 Thun  

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen. 
Kursteilnehmer mit bestandener Prüfung erhalten den SUVA anerkannten Ausweis.  
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten: 

2 Tageskurs CHF. 750.-  pro Teilnehmer. Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST 
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4. Staplerfahrerkurse 

4.3 Staplerfahrerkurse Gegengewicht- und Seitenstapler  (Kursdauer 2 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 8. 
und EKAS Richtlinie 6508 

Danach gilt das Führen eines Hubsstaplers als  Arbeit mit besonderen Gefahren und darf nur 

durch Personen ausgeführt werden, die dafür entsprechend ausgebildet sind. 

Zielgruppe 

Traktorfahrer Baumaschinenführer LKW Fahrer (Der Teilnehmer ist bereits in der Lage einen 
Gabelstapler zu fahren und zu bedienen) 

Voraussetzungen 

Der Staplerfahrer bringt bereits Fahrpraxis mit. 
Kenntnis der Deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe. Mindestalter 18 
Jahre.  

Kursinhalt 

Technische Kenntnisse Gegengewichts und Seitenstapler, Hersteller und 
Unfallverhütungsvorschriften. Weitere Kursthemen sind der Transport von Langmaterial, 
Beladen bzw. Entladen von Fahrzeugen sowie die Strassen- Verkehrsvorschriften betreffend 
dem Fahren mit Hubstaplern im Straßenverkehr. Zusätzlich wird der Teilnehmer betreffend 
dem Einsatz der Deichselstapler instruiert. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 5 Personen 

Kursdauer 

2 Tagesintensivkurse inkl. Prüfung 

Bedingung: Bestehen des Eintrittstest zu Beginn des Kurses (Theorie / Praxis). (Bei nicht -
Bestehen, wird der Kandidat in einen 4 Tageskurs zugeteilt). 

Kursort 

Allmendstrasse 46  
3600 Thun  

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen 
Kursteilnehmer mit bestandener Prüfung erhalten den SUVA anerkannten Ausweis.  
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

2 Tageskurs CHF. 750.-  pro Teilnehmer. Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST 
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4. Staplerfahrerkurse 

4.4 Staplerfahrerkurse Gegengewicht- und Teleskopstapler:   (Kursdauer 2 Tage) 

(Teleskopstapler ohne Seilwinde) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 8.  
und EKAS Richtlinie 6508  

Danach gilt das Führen eines Hubstaplers als  Arbeit mit besonderen Gefahren und darf nur 

durch Personen ausgeführt werden, die dafür entsprechend ausgebildet sind. 

Zielgruppe 

Traktorfahrer Baumaschinenführer LKW Fahrer (Der Teilnehmer ist bereits in der Lage einen 
Gabelstapler zu fahren und zu bedienen) 

Voraussetzungen 

Der Staplerfahrer bringt bereits Fahrpraxis mit. 
Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe. Mindestalter 18 
Jahre. 

Kursinhalt 

Technik der Teleskop- und Gegengewichtstapler. Sicherheitseinrichtungen am 
Teleskopstapler. Bedienung und Einsatzvorschriften gemäss Herstellerangaben. 
Unfallverhütungsvorschriften im Umgang mit Gabelstaplern. Lesen von Traglastangaben. 
Richtiges Abstützen eines Teleskopstaplers im Gelände. Verkehrsvorschriften betreffend 
dem Fahren mit Hubstaplern im Straßenverkehr. Weiter wird der Einsatz der Arbeitsbühne 
für Personentransporte geschult. 
 

Teilnehmerzahl 

Maximal 5 Personen 

Kursdauer 

2 Tagesintensivkurse inkl. Prüfung 

Bedingung: Bestehen des Eintrittstest (Theorie / Praxis)  zu Beginn des Kurses. (Bei nicht -
Bestehen, wird der Kandidat in einen 4 Tageskurs zugeteilt). 

Kursort 

Thun oder bei Ihnen im Betrieb  

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen. 
Kursteilnehmer mit bestandener Prüfung erhalten den SUVA anerkannten Ausweis.  
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

2 Tageskurs CHF. 890.-   pro Teilnehmer. Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST 



 

16          BOSS Holzbau – Schulungen                        Tel  079 377 52 03              schulungen@bossholzbau.ch 

            Allmendstrasse 46, 3600 Thun                Fax 033 225 04 45               www.bossholzbau.ch/schulungen 
   

 

 

 

4. Staplerfahrerkurse 

4.5 Nachschulung Teleskopstapler:   (Kursdauer 1 Tag) 

(Teleskopstapler ohne Seilwinde) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 8. 
und EKAS Richtlinie 6508  

Danach gilt das Führen eines Hubstaplers als  Arbeit mit Besonderen Gefahren und darf nur 

durch Personen ausgeführt werden, die dafür entsprechend ausgebildet sind. 

Zielgruppe 

Staplerfahrer mit SUVA anerkanntem Ausweis  

Voraussetzungen 

Der Kursteilnehmer ist im Besitz eines SUVA anerkannten Staplerfahrerausweises einer 
anderen Kategorie. Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute 
Auffassungsgabe. Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 

Sicherheitseinrichtungen am Teleskopstapler. Bedien und Einsatzvorschriften gemäss 
Herstellerangaben. Unfallverhütungsvorschriften im Umgang mit Gabelstaplern. Lesen von 
Traglastangaben. Richtiges Abstützen eines Teleskopstaplers im Gelände. 
Verkehrsvorschriften betreffend dem Fahren mit Hubstaplern im Straßenverkehr. Weiter wird 
der Einsatz der Arbeitsbühne für Personentransporte geschult. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 6 Personen 

Kursdauer 

1 Tagesnachschulung inkl. Prüfung 

Kursort 

Thun oder bei Ihnen im Betrieb 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen. 
Kursteilnehmer mit bestandener Prüfung erhalten den SUVA anerkannten Ausweis.  
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten 

1 Tageskur CHF. 450.-   pro Teilnehmer.  Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST 
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4. Staplerfahrerkurse 

4.6 Nachschulung Seitenstapler  (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 8.  
Und EKAS Richtlinie 6508  
Danach gilt das Führen eines Hubstaplers als  Arbeit mit besonderen Gefahren und darf nur 

durch Personen ausgeführt werden die dafür entsprechend ausgebildet sind. 

Zielgruppe 

Staplerfahrer mit SUVA anerkanntem Ausweis. 

Voraussetzungen 

Der Kursteilnehmer ist im Besitz eines SUVA anerkannten Staplerfahrerausweises einer 
anderen Kategorie. Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute 
Auffassungsgabe. Mindestalter 18 Jahre. 

Kursinhalt 

Technische Kenntnisse des Seitenstaplers, Hersteller und Unfallverhütungsvorschriften. 
Weitere Kursthemen sind der Transport von Langmaterial, Beladen bzw. Entladen von 
Fahrzeugen sowie die Strassen- Verkehrsvorschriften betreffend dem Fahren mit 
Hubstaplern im Straßenverkehr.  

Teilnehmerzahl 

Maximal 5 Personen 

Kursdauer 

1 Tagesintensivkurse inkl. Prüfung 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen. 
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten 

1 Tageskurs CHF. 350.- pro Teilnehmer.   Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST 
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5. Deichselgerätekurse 

5.1 Schulung Deichselgeräteführer  (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Art. 6, 

Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die 

Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden!  

Zielgruppe 

Bediener von Deichselgeräten ohne Vorkenntnisse 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe.  

Kursinhalt 

Technische Kenntnisse des Deichselgerätes, Hersteller und Unfallverhütungsvorschriften. 
Richtiges Fahren und Bedienen. Ein- und Auslagern von Paletten in Lagerregalen. Weitere 
Kursthemen sind: Richtige Interpretation der Traglastangaben, Vorschriften betreffend 
Fahrwege, Vorschriften beim Laden von Batterien 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1 Tagesintensivkurse inkl. Prüfung 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb (mind. 6 Teilnehmer). Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Jeder Teilnehmer erhält eine 
Kursbestätigung. 
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

1 Tageskurs CHF. 250.- pro Teilnehmer.  Für Gruppen: Preis auf Anfrage.  
Excl. MWST 
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5. Deichselgerätekurse 

5.2 Schulung Deichselgeräteführer  (Kursdauer 1/2 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Art. 6, 

Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die 

Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden!  

Zielgruppe 

Personen die bereits praktische Erfahrung im Umgang mit dem Deichselgerät aufweisen 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe.  

Kursinhalt 

Unfallverhütungsvorschriften. Ein- und Auslagern von Paletten in Lagerregalen. Weitere 
Kursthemen sind: Richtige Interpretation der Traglastangaben, Vorschriften betreffend 
Fahrwege, Vorschriften beim Laden von Batterien 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1/2 Tagesintensivkurse inkl. Prüfung 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb (mind.6Teilnehmer). Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Jeder Teilnehmer erhält eine 
Kursbestätigung. 
Für Teilnehmer mit LKW Ausweis: Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1/2 Tag. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

1/2 Tageskurs CHF. 150.- pro Teilnehmer.  Für Gruppen: Preis auf Anfrage.  
Excl. MWST 
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6. Weitere Schulungen für Transport, Bau und Holzbaubetriebe 

6.1 Schulung Hubarbeitsbühnen  (Kursdauer 1 - 2 Tage) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 6. 

Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die 

Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden! 

Zielgruppe 

Bediener von Hubarbeitsbühnen. Vorgesetzte in der Unternehmung wie Poliere und 
Vorarbeiter, die Einsätze mit Hubarbeitsbühnen planen und ausführen. 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe. 
Schwindelfreiheit. Der Kurs kann auch in Kombination mit dem Kurs 2.4 (Nachschulung 
Teleskopstapler) als 2 Tageskurse durchgeführt werden. 

Kursinhalt 

Der Teilnehmer lernt die sicherheitsrelevanten Aspekte der Tätigkeit als Bediener einer 
Hubarbeitsbühne im Detail kennen. Er ist in der Lage einen Einsatz zu planen und das für 
den Einsatz richtige Gerät zu beschaffen. Der Kursteilnehmer kann die verschiedenen 
Bodenbeschaffenheiten beurteilen und das Gerät sicher Abstützen. Zudem werden die 
Technischen Kenntnisse über die Hubarbeitsbühnen erweitert und vertieft. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

2 Tagesintensivkurse inkl. Prüfung für  Teilnehmer ohne Vorkenntnisse 

1 Tageskurs für Teilnehmer mit Vorkenntnissen z.B. Teleskopstaplerfahrer oder 
Mobilkranführer 

Kursort 

Thun oder bei Ihnen im Betrieb 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer Lernzielkontrolle abgeschlossen. Jeder Teilnehmer erhält einen 
Ausweis. 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten 

Auf Anfrage 
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6.  Weitere Schulungen für Transport, Bau und Holzbaubetriebe 

6.2 Schulung Arbeiten auf Dächern und Gerüste  (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 6. 

Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die 

Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden! 

Bauarbeitenverordnung: Arbeiten auf Dächern. Gerüste. 

Zielgruppe 

Projektleiter, Polier, Vorarbeiter und alle Personen die solche Einsätze planen, durchführen 
und überwachen. 

Voraussetzungen 

Gute Deutsch kenntnisse in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe. Schwindelfrei. 

Kursinhalt 

Der Kursteilnehmer lernt die Vorschriften der Bauarbeitenverordnung betreffend der Gerüste 
und Arbeiten auf Dächern kennen und Anwenden. Er ist nach dem Kurs in der Lage, die 
Gerüste auf Ihre Sicherheit zu überprüfen. Weiter kann er Bauherren und Architekten 
betreffend der Gerüstausführung  und Arbeiten auf Dächern beraten. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1 Tag 

Kursort 

Der Kurs wird auf der Baustelle durchgeführt. Aus diesem Grund kann der  Kursort  erst nach 
vorliegen der Anmeldungen bestimmt werden. 

Ausbildungsnachweis 

Der Kurs wird mit einer Lernzielkontrolle abgeschlossen. Jeder Teilnehmer erhält eine 
Kursbestätigung 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten: 

1 Tageskurs CHF. 300.- pro Teilnehmer. Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
 Excl. MWST 
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6.  Weitere Schulungen für Transport, Bau und Holzbaubetriebe 

6.3 Schulung Arbeiten mit der Motorsäge  (Kursdauer 1/2 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten: Artikel 6. 

Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die 

Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen angeleitet werden! 

Zielgruppe 

Personen die Schnittarbeiten mit Motorsägen ausführen. (Ohne Fällarbeiten) 

Voraussetzungen 

Kenntnis der deutschen Sprache. Gute Auffassungsgabe.  

Kursinhalt 

Der Teilnehmer lernt die sicherheitsrelevanten Aspekte der Tätigkeit als Motorsägeführer im 
Detail kennen.  
Die verschiedenen Schnittarten, Ausführung von Schnitten in Bauteile mit Spannung, 
Sicherheitsvorschriften der SUVA, Persönliche Schutzausrüstung. 
Zudem werden die technischen Kenntnisse betreffend der Instandhaltung von Motorsägen 
vermittelt.  

Teilnehmerzahl 
Maximal 8 Personen pro Kurs 

Kursdauer 

1/2Tageskurs 

Kursort 

In ihrem Betrieb 

Ausbildungsnachweis 

Der Betreib erhält einen Kursnachweis, dass die Teilnehmer im Arbeiten mit Motorsägen 
ausgebildet worden sind. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Anmeldung 

Mit beiliegendem Anmeldeformular 

Kurskosten 

½ Tagespauschale CHF 650.- inkl. Schulungsunterlagen.  
Excl. MWST 
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6. Weiterbildungskurse LKW Fahrer gemäß CZV   

6.4  Der LKW Fahrer als Visitenkarte der Firma (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Aufgrund der Bilateralen Verträge Schweiz EU ist die Schweiz verpflichtet, die EU Richtlinien 

2003/59EG ebenfalls umzusetzen. Ab 2009 müssen innerhalb 5 Jahren 35 Stunden an 

Weiterbildung nachgewiesen werden können. 

Zielgruppe 

LKW Chauffeure und Busfahrer. 

Voraussetzungen 

Kenntnis der Deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe. 

Kursinhalt 

Der Chauffeur ist der letzte Verkäufer. Er kann durch sein Verhalten das Image der Firma 
beim Kunden ganz entscheidend beeinflussen. 
Der Teilnehmer lernt die Grundlagen der Kommunikation kennen. Der Kursteilnehmer ist in 
der Lage, mit seinem Auftreten beim Kunden einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Durch 
eine ausgewogene Kommunikation kann er auch heikle Situationen bei verärgerten Kunden 
meistern und dadurch Kundenbeziehungen verstärken. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1 Tag  

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb. Es besteht die Möglichkeit, dass sich mehrere Betriebe regional 
zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Jeder Teilnehmer erhält eine Kursbestätigung 
Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1/2 Tag. 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten 

1 Tageskurs CHF. 250.- pro Teilnehmer. Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST. 
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6. Weiterbildungskurse LKW Fahrer gemäß CZV   

6.5 Verhalten bei Verkehrsunfall und Ausserordentlichen Lagen (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Aufgrund der Bilateralen Verträge Schweiz EU ist die Schweiz verpflichtet, die EU-Richtlinien 

2003/59EG ebenfalls umzusetzen. Ab 2009 müssen innerhalb 5 Jahren 35 Stunden an 

Weiterbildung nachgewiesen werden können. 

Zielgruppe 

LKW Chauffeure und Busfahrer. 

Voraussetzungen 

Kenntnis der Deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe. 

Kursinhalt 

Durch korrektes Handeln bei einem Unfall schütze ich mich selbst und andere 
Verkehrsteilnehmer. 
Die Teilnehmer sind in der Lage bei einem Unfall durch korrektes Handeln sich selber und 
andere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Korrektes Verhalten bei einem Unfall, 
Brandbekämpfung in der Entstehungsphase und Erste Hilfe bei Verletzten runden diesen 
Kurs ab. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1 Tag 

Kursort 

Thun oder in Ihrem Betrieb. Es besteht die Möglichkeit dass sich mehrere Betriebe regional 
zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Jeder Kursteilnehmer erhält ein Handbuch. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Kursbestätigung 
Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1 Tag. 

Kursdaten 

Auf Anfrage 

Kurskosten 

1 Tageskurs CHF.  320.- pro Teilnehmer. Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST. 
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6. Weiterbildungskurse LKW Fahrer gemäß CZV   

6.6 Ladungssicherungen  (Kursdauer 1 Tag) (Kursdauer 1 Tag) 

Gesetzliche Grundlagen 

Aufgrund der Bilateralen Verträge Schweiz- EU ist die Schweiz verpflichtet, die EU 

Richtlinien 2003/59EG ebenfalls umzusetzen. Ab 2009 müssen innerhalb 5 Jahren 35 

Stunden an Weiterbildung nachgewiesen werden können. 

Zielgruppe 

Der Kurs soll vor allem LKW Chauffeure aus Bauunternehmungen und Spezial- 
Transport Firmen ansprechen. 

Voraussetzungen 

Kenntnis der Deutschen Sprache in Wort und Schrift. Gute Auffassungsgabe.   

Kursinhalt 

Technische Vorschriften Fahrzeuge, Strassen - Verkehrsvorschriften, Normen und 
Lastverteilung. Physikalische Grundlagen wie Kräfte, Reibwerte, Geschwindigkeit.  
Ladungssicherungsmittel: Arten der Zurrmittel, Niederzurren, Schrägzurren, Hilfsmittel zur 
Ladungssicherung. 
Kursschwerpunkte sind die  praktischen Übungen  mit verschiedenen Ladungen wie 
Maschinen, loses Materialien und Elementen. 

Teilnehmerzahl 

Maximal 8 Personen 

Kursdauer 

1 Tag 

Kursort 

Am Schulungsstandort Thun oder in Ihrem Betrieb. Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Betriebe regional zusammenfinden. 

Ausbildungsnachweis 

Jeder Kursteilnehmer erhält ein Handbuch über Ladungssicherung. 
Der Kurs wird mit einer Lernzielkontrolle abgeschlossen. 
Der Kurs gilt als Weiterbildung CZV 1/2 Tag. 

Kursdaten 

Nach Absprache 

Kurskosten 

1 Tageskurs CHF. 250.- pro Teilnehmer. Für Gruppen: Preis auf Anfrage. 
Excl. MWST. 


